
S t a d t  
N e u - A n s p a c h  

 

B E S C H L U S S  

der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Donnerstag, den 02.07.2020. 

 

4.8 Aussetzung der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten 
aufgrund der eingeschränkten Kinderbetreuung an den Kindertagesstätten im Rahmen der 
Corona Epidemie 
Vorlage: 130/2020 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, das Land Hessen aufzufordern, die Stadt Neu–
Anspach im Rahmen des Konnexitätsprinzips von den Coronabedingt entgangenen 
Gebühreneinnahmen freizustellen und diese zu übernehmen. 
 
Weiter beschließt die Stadtverordnetenversammlung, die Gebührensatzung zur Satzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten mit Wirkung zum 01.04.2020 bis zum 01.07.2020 außer Kraft zu 
setzen und durch die folgende Regelung zu ersetzen: 
 
Für den Zeitraum der Notbetreuung 16.03.2020 bis 31.05.2020 wird folgender Modus 
beschlossen: 
 
- Für den Monat März werden die Gebühren in vollem Umfang erhoben. 
 
- Für die Monate April und Mai wird auf eine Erhebung von Gebühren für alle Familien 

verzichtet, die keinen Anspruch auf Notbetreuung hatten oder von diesem Anspruch keinen 
Gebrauch gemacht haben. 

 
- Für die Monate April und Mai werden Gebühren für alle Familien erhoben, die von ihrem 

Anspruch auf Notbetreuung Gebrauch gemacht haben und somit die volle Leistung regelhaft 
in Anspruch genommen haben. Da der Beginn der Inanspruchnahme zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erfolgte, wird die Gebühr bei Inanspruchnahme in der ersten Monatshälfte (1. bis 
14. April bzw. 1. bis 14. Mai) zu 100 % und bei Inanspruchnahme ab der zweiten Monatshälfte 
(15. bis 30. April bzw. 15. bis 31. Mai) zu 50 % erhoben. 

 
- Da im Rahmen der Notbetreuung keine Hortbetreuung in den städtischen Kitas angeboten 

werden konnte, wird auf eine Erhebung von Gebühren verzichtet. Die Hortkinder, die vom 
VzF-Taunus betreut wurden, zahlen die Gebühr bei Inanspruchnahme in der ersten 
Monatshälfte (1. bis 14.) zu 100 % und bei Inanspruchnahme ab der zweiten Monatshälfte (15. 
bis 30./31.) zu 50 %. 

 
- Essensgeld (insofern es gebucht war) wird für den Zeitraum der Notbetreuung voll erhoben 

wenn eine Inanspruchnahme bis zum 14. eines Monats erfolgte. Bei einer Inanspruchnahme 
der Notbetreuung ab dem 15. eines Monats wird das Essensgeld zu 50 % erhoben. 

 
Für den eingeschränkten Regelbetrieb im Juni 2020 wird folgender Modus beschlossen: 
 
- Von allen Familien, die von ihrem Anspruch auf Notbetreuung Gebrauch machen und somit 

die volle Leistung regelhaft in Anspruch nehmen, wird die Gebühr in vollem Umfang erhoben. 
Da der Beginn der Inanspruchnahme zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgte, wird die 
Gebühr bei Inanspruchnahme in der ersten Monatshälfte (1. bis 14. Juni) zu 100 % und bei 
Inanspruchnahme ab der zweiten Monatshälfte (15. bis 30. Juni) zu 50 % erhoben.  

 
- Da im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs keine Hortbetreuung in den städtischen 

Kitas angeboten werden konnte, wird auf eine Erhebung von Gebühren verzichtet. Die 
Hortkinder, die vom VzF-Taunus betreut werden, zahlen die Gebühr bei Inanspruchnahme in 
der ersten Monatshälfte (1. bis 14. Juni) zu 100 % und bei Inanspruchnahme ab der zweiten 
Monatshälfte (15. bis 30. Juni) zu 50 %. 



 
- Von allen Familien, denen im Rahmen der Ü3-Betreuung des eingeschränkten Regelbetriebs 

lediglich ein Angebot von 30 Stunden und weniger unterbreitet werden konnte, wird auf die 
Erhebung von Gebühren verzichtet. 

 
- Von allen Familien, denen im Rahmen der Ü3-Betreuung des eingeschränkten Regelbetriebs 

ein Angebot in vollem Umfang (oder lediglich mit Einschränkungen an den Randzeiten) 
unterbreitet werden konnte, wird die Gebühr in vollem Umfang erhoben. 

 
- Von allen Familien, denen im Rahmen der U3-Betreuung des eingeschränkten Regelbetriebes 

ein Angebot von 30 Stunden und weniger unterbreitet werden konnte, werden die Gebühren 
für den Halbtagsplatz erhoben. 

 
- Von allen Familien, denen im Rahmen der U3-Betreuung des eingeschränkten Regelbetriebs 

ein Angebot in vollem Umfang (oder lediglich mit Einschränkungen an den Randzeiten) 
unterbreitet werden konnte, wird die Gebühr in vollem Umfang erhoben. 

 
- Von allen Familien, die im Juni aus dem eingeschränkten Regelbetrieb in die Notbetreuung 

gewechselt haben, werden die Gebühren entsprechend der oben dargestellten Modi erhoben. 
(U3/Ü3; Betreuungsumfang von 30 Stunden pro Woche oder weniger/Betreuung in vollem 
Umfang (oder lediglich mit Einschränkungen an den Randzeiten) sowie Wechsel in die 
Notbetreuung bis zum 14. des Monats/Wechsel in die Notbetreuung ab dem 15. des Monats). 

 
- Von allen Familien, die im Juni aufgrund der Corona-Pandemie das Angebot des 

eingeschränkten Regelbetriebes nicht in Anspruch genommen haben, wird ebenfalls keine 
Gebühr erhoben.  

 
- Essensgeld wird für den Zeitraum des eingeschränkten Regelbetriebes wie folgt erhoben: 

o Bei einer Inanspruchnahme der Notbetreuung wird das Essensgeld gemäß des 
dargestellten Modus der Notbetreuung (April/Mai) erhoben. 

o Bei Inanspruchnahme eines U3/Ü3-Angebotes in vollem Umfang (oder lediglich mit Ein-
schränkungen an den Randzeiten) wird das Essensgeld voll erhoben. 

o Im Falle einer angebotenen U3/Ü3-Betreuung an 10 Tagen und weniger, wird das 
Essensgeld bei einer erfolgten Buchung zu 50 % erhoben. In Kindertagesstätten, in 
denen kein Essen angeboten wird, ist auch kein Essensgeld zu zahlen. 

o Im Falle eines kompletten Verzichtes auf Wahrnehmung des Betreuungsangebotes im 
Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes wird auf die Erhebung von Essensgeld 
verzichtet. 

 
Die freien und kirchlichen Träger haben ihre Praxis der Gebührenerhebung an diesen Modi zur 
Notbetreuung und zum eingeschränkten Regelbetrieb auszurichten und dem Träger die 
tatsächliche Betreuung (anhand der Vorlage der aufgrund der Hygienevorgaben zu führenden 
Listen) nachzuweisen. 
 
Ab dem 01.07.2020 tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der 
Kindertagesstätten wieder in Kraft. 
 

Beratungsergebnis: 34 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 




